
VOLKSMUSIKERBUND NRW E.V.
  KREISMUSIKJUGEND

HONORARVERTRAG
(Vertrag über freie Mitarbeit)

zwischen

dem VMB NRW Kreismusikjugend

vertreten durch

und

Herrn / Frau geb. am

Anschrift

wird folgender Vertrag über eine

LEHR- UND VORTRAGSTÄTIGKEIT

geschlossen.

1. Herr / Frau                                           wird am um Uhr

    Ort

als tätig.

Anzahl der Unterrichtsstunden

2. Für diese Tätigkeit wird ein Honorar von  EUR vereinbart. Zusätzlich besteht An-
spruch auf Reisekosten nach Landesreisekostengesetz des Landes NRW.

3. Herr / Frau  bestätigt, daß die Bedingungen für eine selbständige Tätig-
keit gegeben sind,also keine Scheinselbständigkeit vorliegt und Er/Sie somit selbst für die sozialver-
sicherungs- und steuerrechtliche Behandlung  des erhaltenen Honorares Sorge zu tragen hat.

4. Kein Anspruch auf Honorarzahlung besteht,wenn die Veranstaltung mangels Nachfrage bis 30Tage
vor dem Termin, oder kurzfristig infolge Krankheit oder höherer Gewalt abgesagt werden muß.

5. Die Zahlung erfolgt  bar sofort, oder  per Überweisung spätestens eine Woche nach dem
Veranstaltungsende.

    Konto  BLZ Bank
    

Ort, den                                                                Ort, den

Unterschrift Kreismusikjugend Unterschrift Vertragspartner

Honorar EUR in bar erhalten
Excel: FormularDozentenverträge            Stand: 23.07.02 Datum,     Unterschrift Vertragspartner
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